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123. Verordnung des Landeshauptmannes vom 15. Oktober 2013 über die Geschäftsordnung des Amtes
der Tiroler Landesregierung

124. Verordnung des Landeshauptmannes vom 15. Oktober 2013 über die Geschäftseinteilung des
Amtes der Tiroler Landesregierung

Aufgrund des § 3 Abs. 2 des Bundesverfassungsge-
setzes betreffend Grundsätze für die Einrichtung und
Geschäftsführung der Ämter der Landesregierungen
außer Wien, BGBl. Nr. 289/1925, in der Fassung des
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008, wird
mit Zustimmung der Landesregierung und, soweit hier-
bei die Geschäfte der mittelbaren Bundesverwaltung in
Betracht kommen, mit Zustimmung der Bundesregie-
rung verordnet:

§ 1
Gliederung

(1) Das Amt der Landesregierung gliedert sich in
Abteilungen.

(2) Im Interesse des besseren Zusammenwirkens
können Abteilungen zu Gruppen zusammengefasst
werden.

(3) Eine Abteilung kann, wenn dies wegen des Um-
fangs der der Abteilung zur Besorgung zugewiesenen
Aufgaben zweckmäßig ist, in Sachgebiete gegliedert
werden.

(4) Im Interesse einer sparsamen, wirtschaftlichen
und zweckmäßigen Führung der Verwaltung können
zur Besorgung der Aufgaben von Abteilungen und Sach-
gebieten Außenstellen gebildet werden. Außenstellen
können organisatorisch zu einer Dienststelle zusam-
mengefasst werden.

(5) Die Zahl der Abteilungen, die Zusammenfassung
von Abteilungen zu Gruppen, die Gliederung von
Abteilungen in Sachgebiete, die Bildung von Außen-
stellen, die Zusammenfassung von Außenstellen zu
einer Dienststelle und die Aufteilung der Geschäfte auf
die Abteilungen und Sachgebiete sowie auf deren
Außenstellen (Dienststellen) werden in der Geschäfts-
einteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung fest-
gesetzt.

§ 2
Aufgaben

(1) Die Abteilungen und Sachgebiete des Amtes der
Landesregierung haben

a) unter der Leitung der Landesregierung oder ein-
zelner ihrer Mitglieder (§ 2 der Geschäftsordnung der
Tiroler Landesregierung, LGBl. Nr. 14/1999, in der je-
weils geltenden Fassung)

1. die der Landesregierung als dem obersten Organ
der Vollziehung des Landes zukommenden Aufgaben,

2. die der Landesregierung zukommenden Aufgaben
in den Angelegenheiten, in denen das Land als Träger
von Privatrechten auftritt, und

3. die dem Amt der Landesregierung kraft besonde-
rer gesetzlicher Anordnung als selbstständige Behörde
oder für sonstige beim Amt der Landesregierung beste-
hende Behörden oder Einrichtungen zukommenden
Aufgaben,

b) unter der Leitung des Landeshauptmannes oder
einzelner Mitglieder der Landesregierung (§ 9 der Ge-
schäftsordnung der Tiroler Landesregierung)

1. die dem Landeshauptmann zukommenden Auf-
gaben der mittelbaren Bundesverwaltung und

2. die dem Landeshauptmann nach Art. 104 Abs. 2 
B-VG übertragenen Aufgaben bei der Verwaltung von
Bundesvermögen

zu besorgen.
(2) Die Besorgung der den Abteilungen, Sachgebie-

ten und Außenstellen (Dienststellen) nach der Ge-
schäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregie-
rung zukommenden Geschäfte umfasst die Vorberei-
tung und Durchführung der vom Landeshauptmann,
von der Landesregierung oder von einzelnen ihrer Mit-
glieder zu treffenden Entscheidungen, Verfügungen
oder sonstigen Amtshandlungen sowie die selbststän-
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dige Entscheidung im Rahmen der Vertretungsbefugnis
nach § 10.

(3) Bei der Besorgung von Angelegenheiten, die den
Aufgabenbereich mehrerer Abteilungen bzw. Sachge-
biete berühren, hat der Landesamtsdirektor festzustel-
len, der Aufgabenbereich welcher Abteilung bzw. wel-
chen Sachgebiets durch die gemeinsam zu besorgenden
Angelegenheiten überwiegend berührt wird. Dieser
Abteilung bzw. diesem Sachgebiet obliegt die führende
Geschäftsbehandlung. Die Abteilung (das Sachgebiet),
der (dem) die führende Geschäftsbehandlung obliegt,
hat mit den übrigen von der Angelegenheit berührten
Abteilungen und Sachgebieten das Einvernehmen her-
zustellen.

§ 3
Vorstand

(1) Vorstand des Amtes der Landesregierung ist der
Landeshauptmann. Im Fall seiner Verhinderung wird er
in allen ihm in dieser Eigenschaft zukommenden Ob-
liegenheiten durch das von der Landesregierung hierzu
bestimmte Mitglied der Landesregierung (Landes-
hauptmannstellvertreter) vertreten.

(2) Als Vorstand des Amtes der Landesregierung ob-
liegt dem Landeshauptmann die unmittelbare Aufsicht
über die Leitung des inneren Dienstes.

(3) Dem Landeshauptmann sind alle Bediensteten des
Amtes der Landesregierung unterstellt.

§ 4
Landesamtsdirektor

(1) Die Leitung des inneren Dienstes des Amtes der
Landesregierung obliegt dem Landesamtsdirektor und
umfasst insbesondere

a) die personelle und sachliche Ausstattung des Amtes,
b) die Verfügung über die Verwendung der Bediens-

teten des Amtes, soweit dadurch die dienstrechtliche
Stellung der Bediensteten nicht beeinflusst wird, und

c) die Obsorge für einen geregelten einheitlichen
Geschäftsgang nach den Grundsätzen der Sparsamkeit,
der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit.

(2) Als Leiter des inneren Dienstes ist der Landes-
amtsdirektor der Vorgesetzte aller Bediensteten des
Amtes der Landesregierung und befugt, diesen Weisun-
gen zu erteilen.

(3) Der Landesamtsdirektor wird im Fall seiner Ver-
hinderung vom Landesamtsdirektorstellvertreter ver-
treten.

(4) Der Landesamtsdirektor kann einzelne oder
Gruppen der ihm nach Abs. 1 und 2 obliegenden Auf-

gaben dem Landesamtsdirektorstellvertreter zur selbst-
ständigen Erledigung übertragen.

§ 5
Gruppenvorstände

(1) Soweit nach der Geschäftseinteilung des Amtes
der Tiroler Landesregierung mehrere Abteilungen zu
einer Gruppe zusammengefasst sind, hat der Landes-
hauptmann zu deren Leitung einen Gruppenvorstand zu
bestellen. Der Landesamtsdirektor kann einen Stellver-
treter des Gruppenvorstandes bestellen, wenn dies im
Hinblick auf die Größe der Gruppe zweckmäßig ist. In
diesem Fall gehen bei der Verhinderung des Gruppen-
vorstandes alle ihm obliegenden Aufgaben auf seinen
Stellvertreter über. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Funktion des Gruppenvorstandes unbesetzt ist.

(2) Der Gruppenvorstand ist der Vorgesetzte aller den
Abteilungen und Sachgebieten der Gruppe sowie deren
Außenstellen (Dienststellen) zugeteilten Bediensteten.

(3) Der Gruppenvorstand ist für den geregelten ein-
heitlichen Geschäftsgang in der Gruppe und für eine den
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit entsprechende Verwendung der Be-
diensteten in den Abteilungen und Sachgebieten der
Gruppe sowie in deren Außenstellen (Dienststellen)
verantwortlich. Er ist in diesem Rahmen befugt, ent-
sprechende Weisungen zu erteilen.

§ 6
Abteilungsvorstände

(1) Zur Leitung jeder in der Geschäftseinteilung des
Amtes der Tiroler Landesregierung vorgesehenen Ab-
teilung hat der Landeshauptmann einen Abteilungsvor-
stand zu bestellen. Der Landesamtsdirektor kann einen
Stellvertreter des Abteilungsvorstandes bestellen, wenn
dies im Hinblick auf die Größe der Abteilung oder den
Umfang der von der Abteilung zu besorgenden Auf-
gaben zweckmäßig ist.

(2) Der Abteilungsvorstand ist der Vorgesetzte aller
der Abteilung zugeteilten Bediensteten und befugt, die-
sen Weisungen zu erteilen.

(3) Der Abteilungsvorstand hat den Dienstbetrieb
der Abteilung zu leiten. Er hat die von der Abteilung zu
besorgenden Aufgaben, soweit er diese nicht selbst er-
ledigt, auf die Sachbearbeiter aufzuteilen und für die
rechtzeitige und sachgemäße Besorgung dieser Aufga-
ben nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, der
Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmä-
ßigkeit zu sorgen. Der Abteilungsvorstand kann die
Aufgaben auf die Sachbearbeiter im Einzelfall oder nach
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im Voraus festgelegten Aufgabengebieten aufteilen. Die
Aufteilung der Aufgaben hat so zu erfolgen, dass die
Sachbearbeiter möglichst gleichmäßig belastet sind.
Erfolgt die Aufteilung nach im Voraus festgelegten Auf-
gabengebieten, so sind diese vom Abteilungsvorstand
für die einzelnen Sachbearbeiter schriftlich festzulegen.
Die Sachbearbeiter sind vor der Festlegung zu hören.

(4) Ist eine Abteilung in Sachgebiete gegliedert oder
wurden Außenstellen gebildet, so ist der Abteilungs-
vorstand dafür verantwortlich, dass die im Rahmen der
Sachgebiete und Außenstellen der Abteilung zu besor-
genden Aufgaben nach den Grundsätzen der Gesetz-
mäßigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und
der Zweckmäßigkeit besorgt werden. Er ist in diesem
Rahmen befugt, entsprechende Weisungen zu erteilen.

(5) Ist der Abteilungsvorstand verhindert, so gehen
alle ihm obliegenden Aufgaben auf seinen Stellvertreter
über. Dies gilt auch für den Fall, dass die Funktion des
Abteilungsvorstandes unbesetzt ist. Ist kein Stellver-
treter bestellt oder dieser verhindert, so obliegt die Ver-
tretung des Abteilungsvorstandes dem von ihm hierzu
schriftlich im Vorhinein bestimmten Bediensteten. Ist
auch dieser verhindert oder gibt es keine solche Verfü-
gung des Abteilungsvorstandes, so obliegt die Vertre-
tung dem anwesenden dienstältesten Bediensteten der
höchsten Verwendungsgruppe bzw. der höchsten Ent-
lohnungsklasse.

§ 7
Sachgebietsleiter

(1) Zur Leitung jedes in der Geschäftseinteilung des
Amtes der Tiroler Landesregierung vorgesehenen Sach-
gebietes hat der Landeshauptmann einen Sachgebiets-
leiter zu bestellen. Der Landesamtsdirektor kann einen
Stellvertreter des Sachgebietsleiters bestellen, wenn dies
im Hinblick auf die Größe des Sachgebietes oder den
Umfang der im Rahmen eines Sachgebietes zu besor-
genden Aufgaben zweckmäßig ist.

(2) Der Sachgebietsleiter ist der Vorgesetzte aller dem
Sachgebiet zugeteilten Bediensteten und befugt, diesen
Weisungen zu erteilen.

(3) Der Sachgebietsleiter hat den Dienstbetrieb des
Sachgebietes zu leiten. Er hat die vom Sachgebiet zu be-
sorgenden Aufgaben, soweit er diese nicht selbst erle-
digt, auf die Sachbearbeiter aufzuteilen und für die recht-
zeitige und sachgemäße Besorgung dieser Aufgaben
nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, der Spar-
samkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßig-
keit zu sorgen. Der Sachgebietsleiter kann die Aufgaben
auf die Sachbearbeiter im Einzelfall oder nach im Vor-

aus festgelegten Aufgabengebieten aufteilen. Die Auf-
teilung der Aufgaben hat so zu erfolgen, dass die Sach-
bearbeiter möglichst gleichmäßig belastet sind. Erfolgt
die Aufteilung nach im Voraus festgelegten Aufgaben-
gebieten, so sind diese vom Sachgebietsleiter für die ein-
zelnen Sachbearbeiter schriftlich festzulegen. Die Sach-
bearbeiter sind vor der Festlegung zu hören.

(4) Wurden Außenstellen eines Sachgebietes gebil-
det, so ist der Sachgebietsleiter dafür verantwortlich,
dass die im Rahmen der Außenstellen des Sachgebietes
zu besorgenden Aufgaben nach den Grundsätzen der
Gesetzmäßigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlich-
keit und der Zweckmäßigkeit besorgt werden. Er ist in
diesem Rahmen befugt, entsprechende Weisungen zu
erteilen.

(5) Ist der Sachgebietsleiter verhindert, so gehen alle
ihm obliegenden Aufgaben auf seinen Stellvertreter
über. Dies gilt auch für den Fall, dass die Funktion des
Sachgebietsleiters unbesetzt ist. Ist kein Stellvertreter
bestellt oder dieser verhindert, so obliegt die Vertretung
des Sachgebietsleiters dem von ihm hierzu schriftlich
im Vorhinein bestimmten Bediensteten. Ist auch dieser
verhindert oder gibt es keine solche Verfügung des Sach-
gebietsleiters, so obliegt die Vertretung dem anwesen-
den dienstältesten Bediensteten der höchsten Verwen-
dungsgruppe bzw. der höchsten Entlohnungsklasse.

§ 8
Leiter der Außenstelle

(1) Zur Leitung jeder in der Geschäftseinteilung des
Amtes der Tiroler Landesregierung vorgesehenen
Außenstelle, wenn jedoch mehrere Außenstellen zu
einer Dienststelle zusammengefasst wurden, der
Dienststelle, hat der Landeshauptmann einen Leiter zu
bestellen. Der Landesamtsdirektor kann einen Stellver-
treter des Leiters der Außenstelle (Dienststelle) bestel-
len, wenn dies im Hinblick auf die Größe der Außen-
stelle (Dienststelle) oder den Umfang der im Rahmen
der Außenstelle (Dienststelle) zu besorgenden Aufga-
ben zweckmäßig ist.

(2) Der Leiter der Außenstelle (Dienststelle) ist der
Vorgesetzte aller der Außenstelle (Dienststelle) zuge-
teilten Bediensteten und befugt, diesen Weisungen zu
erteilen.

(3) Der Leiter der Außenstelle (Dienststelle) hat den
Dienstbetrieb der Außenstelle (Dienststelle) zu leiten.
Er hat die von der Außenstelle (Dienststelle) zu besor-
genden Aufgaben, soweit er diese nicht selbst erledigt,
auf die Sachbearbeiter aufzuteilen und für die rechtzei-
tige und sachgemäße Besorgung dieser Aufgaben nach



S T Ü C K  38, NR. 123296

den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, der Sparsam-
keit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit zu
sorgen. Der Leiter der Außenstelle (Dienststelle) kann
die Aufgaben auf die Sachbearbeiter im Einzelfall oder
nach im Voraus festgelegten Aufgabengebieten auftei-
len. Die Aufteilung der Aufgaben hat so zu erfolgen,
dass die Sachbearbeiter möglichst gleichmäßig belastet
sind. Erfolgt die Aufteilung nach im Voraus festgeleg-
ten Aufgabengebieten, so sind diese vom Leiter der
Außenstelle (Dienststelle) für die einzelnen Sachbear-
beiter schriftlich festzulegen. Die Sachbearbeiter sind
vor der Festlegung zu hören.

(4) Ist der Leiter der Außenstelle (Dienststelle) ver-
hindert, so gehen alle ihm obliegenden Aufgaben auf sei-
nen Stellvertreter über. Dies gilt auch für den Fall, dass
die Funktion des Leiters der Außenstelle (Dienststelle)
unbesetzt ist. Ist kein Stellvertreter bestellt oder dieser
verhindert, so obliegt die Vertretung des Leiters der
Außenstelle (Dienststelle) dem von ihm hierzu schrift-
lich im Vorhinein bestimmten Bediensteten. Ist auch
dieser verhindert oder gibt es keine solche Verfügung
des Leiters der Außenstelle (Dienststelle), so obliegt die
Vertretung dem anwesenden dienstältesten Bedienste-
ten der höchsten Verwendungsgruppe bzw. der höchs-
ten Entlohnungsklasse.

§ 9
Sachbearbeiter

(1) Zur Erledigung der anfallenden Arbeiten werden
den Abteilungen, Sachgebieten und Außenstellen
(Dienststellen) des Amtes der Landesregierung die er-
forderlichen Sachbearbeiter und die nötigen Kanzlei-
und Hilfskräfte zugewiesen.

(2) Die Sachbearbeiter haben, sofern sie nicht selbst
fertigungsbefugt sind (§ 11), die von ihnen bearbeiteten
Geschäftsstücke

a) im Fall einer papiergebundenen Aktenführung mit
einer Kurzbezeichnung ihres Namens (Paraphe) und
dem Datum der Erledigung zu versehen,

b) im Fall einer elektronischen Aktenführung im
elektronischen Aktenverwaltungssystem mit der vorge-
sehenen Systemfunktion zu unterfertigen

und dem jeweiligen Abteilungsvorstand, Sachge-
bietsleiter oder Außenstellenleiter (Dienststellenleiter)
vorzulegen bzw. zuzuleiten.

§ 10
Vertretungsbefugnis

(1) Der Landeshauptmann, die Landesregierung und
ihre einzelnen Mitglieder können sich unbeschadet

ihrer durch die Bundesverfassung und durch die Tiroler
Landesordnung 1989 geregelten Verantwortlichkeit bei
allen von ihnen zu treffenden Entscheidungen, Verfü-
gungen oder anderen Amtshandlungen im Bereich der
Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung durch die
Vorstände der Abteilungen, die Leiter der Sachgebiete
und die Leiter der Außenstellen (Dienststellen), denen
nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler
Landesregierung die Besorgung der betreffenden Auf-
gaben obliegt, oder nach Maßgabe der Bestimmungen
des Abs. 2 von den Gruppenvorständen oder vom Lan-
desamtsdirektor vertreten lassen. Eine Vertretung ist
dann ausgeschlossen, wenn die Unterfertigung von
Geschäftsstücken durch Gesetz ausdrücklich dem Lan-
deshauptmann, der Landesregierung oder einzelnen
ihrer Mitglieder vorbehalten ist.

(2) Die Gruppenvorstände können sich in den An-
gelegenheiten, die nach der Geschäftseinteilung des
Amtes der Tiroler Landesregierung den Abteilungen,
Sachgebieten und Außenstellen (Dienststellen) der
Gruppe zur Besorgung zugewiesen und von weittra-
gender politischer oder besonderer wirtschaftlicher Be-
deutung sind, die Vertretung des Landeshauptmannes,
der Landesregierung und einzelner ihrer Mitglieder mit
deren Zustimmung vorbehalten. Der Landesamtsdirek-
tor kann sich in allen von den Abteilungen, Sachgebie-
ten und Außenstellen (Dienststellen) des Amtes der
Landesregierung zu besorgenden Angelegenheiten die
Vertretung des Landeshauptmannes, der Landesregie-
rung und einzelner ihrer Mitglieder mit deren Zustim-
mung vorbehalten. In diesen Fällen werden der Lan-
deshauptmann, die Landesregierung und ihre einzelnen
Mitglieder nur durch den Gruppenvorstand bzw. durch
den Landesamtsdirektor vertreten.

(3) Die Abteilungsvorstände bzw. die Sachgebietslei-
ter können sich in den Angelegenheiten, die nach der
Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesre-
gierung den Sachgebieten und Außenstellen der Abtei-
lung bzw. den Außenstellen des Sachgebietes zur Be-
sorgung zugewiesen sind, die Vertretung des Landes-
hauptmannes, der Landesregierung oder einzelner ihrer
Mitglieder mit deren Zustimmung vorbehalten. In die-
sen Fällen werden der Landeshauptmann, die Landes-
regierung und ihre einzelnen Mitglieder, sofern sich die
Gruppenvorstände oder der Landesamtsdirektor die
Vertretung in diesen Angelegenheiten nicht vorbehalten
haben, nur vom Abteilungsvorstand bzw. Sachgebiets-
leiter vertreten.

(4) Die Abteilungsvorstände, Sachgebietsleiter und
Außenstellenleiter (Dienststellenleiter) können im
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Interesse einer raschen und zweckmäßigen Geschäfts-
behandlung den Sachbearbeitern die selbstständige Er-
ledigung der von ihnen nach den §§ 6 Abs. 3, 7 Abs. 3
und 8 Abs. 3 zu besorgenden Aufgaben übertragen. Eine
solche Übertragung bedarf der Schriftform. Die Sach-
bearbeiter sind vorher zu hören.

§ 11
Fertigung der Erledigungsentwürfe

(1) Im Rahmen der Vertretungsbefugnis nach § 10
obliegt dem Landesamtsdirektor, den Gruppenvorstän-
den, den Abteilungsvorständen, den Sachgebietsleitern
und den Leitern der Außenstellen (Dienststellen) die
Fertigung der in den Abteilungen, Sachgebieten und
Außenstellen (Dienststellen) ausgearbeiteten Erledi-
gungsentwürfe. Soweit den Sachbearbeitern die selbst-
ständige Erledigung der von ihnen zu besorgenden Auf-
gaben nach § 10 Abs. 4 übertragen ist, obliegt ihnen die
Fertigung der Erledigungsentwürfe.

(2) Die im Rahmen der Sachgebiete und Außenstel-
len (Dienststellen) ausgearbeiteten Erledigungsent-
würfe der vom Abteilungsvorstand zu fertigenden Er-
ledigungen sind dem Abteilungsvorstand vom Sachge-
bietsleiter oder vom Leiter der Außenstelle (Dienst-
stelle) vorzulegen bzw. zuzuleiten. Die in den Abtei-
lungen, Sachgebieten und Außenstellen (Dienststellen)
ausgearbeiteten Erledigungsentwürfe der vom Grup-
penvorstand bzw. vom Landesamtsdirektor zu fertigen-
den Erledigungen sind vom Abteilungsvorstand, Sach-
gebietsleiter oder Leiter der Außenstelle (Dienststelle)
dem Gruppenvorstand bzw. dem Landesamtsdirektor
vorzulegen bzw. zuzuleiten. § 9 Abs. 2 gilt sinngemäß.

(3) Geschäftsstücke, bei deren Erledigung sich der
Landeshauptmann, die Landesregierung und ihre Mit-
glieder nicht im Sinn des § 10 vertreten lassen, sind in
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Abs. 2
dem zuständigen Mitglied der Landesregierung zur Fer-
tigung vorzulegen.

§ 12
Fertigungsklausel

(1) Erledigungsentwürfe sind in der Weise zu ferti-
gen, dass der Unterschrift bzw. dem Namen des nach
§ 11 zur Fertigung berufenen Organwalters folgende
Fertigungsklauseln vorangesetzt werden:

a) in Angelegenheiten der Landesvollziehung „Für
die Landesregierung“,

b) in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesver-
waltung oder der dem Landeshauptmann nach Art. 104
Abs. 2 B-VG übertragenen Verwaltung von Bundesver-
mögen „Für den Landeshauptmann“ bzw. „Der Lan-

deshauptmann“, wenn das fertigende Organ der Lan-
deshauptmann selbst ist,

c) in Angelegenheiten des inneren Dienstes des
Amtes der Landesregierung und in Angelegenheiten, die
der Landeshauptmann als Vorstand des Amtes der Lan-
desregierung zu besorgen hat, „Für den Landeshaupt-
mann“ bzw. „Der Landeshauptmann“, wenn das ferti-
gende Organ der Landeshauptmann selbst ist,

d) in Angelegenheiten, die vom Amt der Landesre-
gierung als selbstständige Behörde zu vollziehen sind,
„Für das Amt der Landesregierung“,

e) in Angelegenheiten, die vom Amt der Landesre-
gierung für sonstige beim Amt der Landesregierung
bestehende Behörden oder Einrichtungen zu besorgen
sind, „Für ... (Anführung der betreffenden Behörde oder
Einrichtung)“.

(2) Ist das fertigende Organ der Landeshauptmann,
ein Landeshauptmannstellvertreter, ein Mitglied der
Landesregierung, der Landesamtsdirektor oder der Lan-
desamtsdirektorstellvertreter, so ist unter dem Namen
die Funktionsbezeichnung anzuführen. Wird ein Erle-
digungsentwurf von einem Gruppenvorstand, Abtei-
lungsvorstand, Sachgebietsleiter, Außenstellenleiter
(Dienststellenleiter) oder Sachbearbeiter unterfertigt,
so hat die Anführung der Funktionsbezeichnung und
des Amtstitels zu unterbleiben.

§ 13
Weisungsgebundenheit

(1) Die mit der Besorgung von Aufgaben des Amtes
der Landesregierung betrauten Bediensteten sind, so-
weit nicht durch Bundes- oder Landesgesetz anderes be-
stimmt ist, an die Weisungen der ihnen vorgesetzten
Organe gebunden und diesen für ihre amtliche Tätig-
keit verantwortlich.

(2) Steht eine Weisung im Widerspruch zu Rechts-
vorschriften, so hat der Weisungsempfänger das die
Weisung erteilende Organ auf diese Rechtswidrigkeit
hinzuweisen. Besteht die Rechtswidrigkeit in der Un-
zuständigkeit des die Weisung erteilenden Organes, so
ist dieser Hinweis gleichzeitig auch dem für die Weisung
zuständigen Organ zur Kenntnis zu bringen.

(3) Der Weisungsempfänger kann die Befolgung einer
Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von
einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die
Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften versto-
ßen würde.

(4) Der Weisungsempfänger hat das ihm unmittelbar
vorgesetzte Organ von der erhaltenen Weisung in
Kenntnis zu setzen.
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§ 14
Bundesrechnungsdienst

Die bundesrechtlichen Vorschriften, die bei der Erle-
digung von Angelegenheiten der mittelbaren Bundes-
verwaltung nach § 4 des Bundesverfassungsgesetzes be-
treffend Grundsätze für die Einrichtung und Ge-
schäftsführung der Ämter der Landesregierungen außer
Wien vom Amt der Landesregierung anzuwenden sind,
werden von den Bestimmungen dieser Geschäftsord-
nung nicht berührt.

§ 15
Kanzleiordnung

Die näheren Regelungen über die Zuteilung der beim
Amt der Landesregierung einlangenden Geschäfts-
stücke an die Abteilungen und Sachgebiete sowie deren

Außenstellen (Dienststellen), über die kanzleimäßige
Registrierung, Behandlung und Abfertigung dieser Ge-
schäftsstücke sowie über die Ausstattung der Abteilun-
gen, Sachgebiete und Außenstellen (Dienststellen) mit
Kanzleierfordernissen sind vom Landesamtsdirektor in
einer Kanzleiordnung für das Amt der Landesregierung
zu erlassen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landes-

hauptmannes über die Geschäftsordnung des Amtes der
Tiroler Landesregierung, LGBl. Nr. 56/1976, zuletzt
geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 77/1982,
außer Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und 5 des Bundesverfas-
sungsgesetzes betreffend Grundsätze für die Einrich-
tung und Geschäftsführung der Ämter der Landesre-
gierungen außer Wien, BGBl. Nr. 289/1925, und des
Art. 58 Abs. 5 und 6 der Tiroler Landesordnung 1989,
LGBl. Nr. 61/1988, wird mit Zustimmung der Landes-
regierung und, soweit hierbei Angelegenheiten der
mittelbaren Bundesverwaltung berührt werden, mit
Zustimmung der Bundesregierung verordnet:

§ 1

Das Amt der Landesregierung wird in die nachste-
hend genannten Organisationseinheiten gegliedert, die
folgende Aufgaben zu besorgen haben:

GRUPPE PRÄSIDIUM

Abteilung Verfassungsdienst: Bundesverfassung,
Landesverfassung, verfassungsrechtliche Angelegen-
heiten der staatsrechtlichen Vereinbarungen und der
Länderstaatsverträge; Legistik; Verwaltungsverfahren
mit Ausnahme des Abgabenverfahrens; Landeshaupt-
leute- und Landesamtsdirektorenkonferenz; Begutach-
tung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen des Bun-
des sowie von Staatsverträgen; Abgabe von Erklärungen
im Rahmen des Bundesgesetzgebungsverfahrens und
des Verfahrens zum Abschluss von Staatsverträgen;

rechtliche Angelegenheiten der EU und anderer inter-
nationaler Organisationen; Koordination in Angele-
genheiten des EU-Rechtsetzungsprozesses einschließ-
lich der Begutachtung von Entwürfen zu EU-Rechts-
akten und der Abgabe von Erklärungen; Koordination
der Umsetzung von EU-Recht; Angelegenheiten der
Verbindungsstelle der Bundesländer und Koordination
des Schriftverkehrs mit dieser; Wahlen, Volksabstim-
mungen, Volksbegehren und Volksbefragungen mit
Ausnahme jener im eigenen Wirkungsbereich der Ge-
meinde und mit Ausnahme des Kostenersatzes; Redak-
tion des Landesgesetzblattes; Amtsbibliothek; Institut
für Föderalismus; Grenzangelegenheiten.

Abteilung Organisation und Personal: Innerer
Dienst, soweit er nicht in den Aufgabenbereich des
Sachgebietes Innenrevision fällt; Dienstrecht und Per-
sonalvertretungsrecht der Landesbediensteten mit Aus-
nahme der Landeslehrer und der Bediensteten am Tiro-
ler Landeskonservatorium und an Landesmusikschulen;
Bezüge der Landtagsabgeordneten und der Mitglieder
der Landesregierung.

Sachgebiet Innenrevision: Innenrevision; Personal-
entwicklung; Qualitätsmanagement.

Sachgebiet Verwaltungsentwicklung: Verwaltungsin-
novation; IT-Koordination; E-Government; Kosten-

124. Verordnung des Landeshauptmannes vom 15. Oktober 2013 über die Geschäfts-
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und Leistungsrechnung; Führungsinformationssystem;
Datenschutz und Datensicherheit; Informationsweiter-
verwendung einschließlich Open Government Data;
Transparenzdatenbank; Berichte des Rechnungshofes
und des Landesrechnungshofes; Landesrechtsdoku-
mentation; rechtliche Angelegenheiten der Statistik.

Sachgebiet Landeskanzleidirektion: Aufsicht über
die Einhaltung der Vorschriften für den Kanzleibetrieb;
Posteinlauf, Postabfertigung; Beschaffung der Kanz-
leierfordernisse, zentrale Vervielfältigungen; Amts-
kasse; Herausgabe des Landesgesetzblattes; Redaktion
und Herausgabe des Bote für Tirol.

Abteilung Repräsentationswesen: Repräsentation;
Auszeichnungen; Erbhofangelegenheiten; Hoheitszei-
chen.

Abteilung Justiziariat: Das Land Tirol betreffende
zivilrechtliche Angelegenheiten, insbesondere Verträge
wie Kauf-, Tausch-, Werk-, Miet- und Pachtverträge,
Vertretung in Gerichtsverfahren; Versicherungswesen;
Wohnrecht; Aufsicht über die gemeinnützigen Bauver-
einigungen; rechtliche Angelegenheiten der Liegen-
schaftsverwaltung des Landes Tirol und seiner Dienst-
und Naturalwohnungen; Vergabewesen und Beschaf-
fungskoordination; rechtliche Angelegenheiten des
Rundfunks; gerichtliche Strafrechtsangelegenheiten;
Kanzleigeschäfte der Disziplinarkommission für Lan-
desbeamte sowie der Disziplinarkommission für Lan-
deslehrer.

Sachgebiet Liegenschaftsverwaltung: Verwaltung der
Liegenschaften und Gebäude, über die das Land Tirol
verfügt, einschließlich der Dienst- und Naturalwoh-
nungen; Immobiliendatenbank; Raumausstattung im
Landhauskomplex; Kriegsgräberfürsorge.

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit: Öffentlichkeits-
arbeit der Landesverwaltung; Mediendokumentation;
Marketing der Landesverwaltung; Pressearbeit für die
Landesregierung; Multimediaaufgaben, insbesondere
Öffentlichkeitsarbeit im Internet.

Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbe-
ziehungen: Südtirolangelegenheiten; Angelegenheiten
der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino; Beziehungen
zur EU, zum Europarat und zu deren Organen der Re-
gionen (Ausschuss der Regionen, Kongress der Ge-
meinden und Regionen Europas) sowie zu anderen
europäischen oder internationalen Organisationen;
Subsidiaritätskontrolle; Vertretung der Europaregion
Tirol-Südtirol-Trentino in Brüssel; Unterstützung von
EU-Förderprojekten; Angelegenheiten der europäi-
schen Regionalorganisationen sowie der grenzübergrei-
fenden und der interregionalen Zusammenarbeit; Arge
Alp-Geschäftsstelle; makroregionale Strategie für den
Alpenraum; Informationstätigkeit im Bereich der euro-

päischen Integration; Angelegenheiten der Entwick-
lungszusammenarbeit und der entwicklungspolitischen
Bewusstseinsbildung; Menschenrechtskoordination;
kulturelle Außenbeziehungen und Auslandstiroler;
sonstige europa- und außenpolitische Angelegenheiten
des Landes Tirol.

Abteilung Landesbuchhaltung: Landes- und Bun-
desrechnungsdienst; Prüfdienst; Lohn- und Gehalts-
verrechnung für Landesbedienstete mit Ausnahme der
an die TILAK zugewiesenen Landesbediensteten.

GRUPPE AGRAR

Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd
und Fischerei: Angelegenheiten des land- und forst-
wirtschaftlichen Schul- und Erziehungswesens im Sinn
des Art. 14a B-VG mit Ausnahme des Dienstrechtes und
des Personalvertretungsrechtes der land- und forstwirt-
schaftlichen Landeslehrer und Landesvertragslehrer;
Aufgaben des Schul-(Heim-)erhalters der vom Land
Tirol errichteten Schulen und Schülerheime mit Aus-
nahme der Landessonderschulen und Sonderschul-
heime; rechtliche Angelegenheiten der Landwirtschaft,
der Fischerei, der Jagd, des Tierschutzes und der Tier-
versuche; Veterinärrecht; Arbeitsrecht und berufliche
Vertretung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter
und Angestellten; Obereinigungskommission; fach-
liche Angelegenheiten der land- und forstwirtschaft-
lichen Berufsausbildung; Land- und Forstwirtschafts-
inspektion; landwirtschaftliches Versuchswesen; Ein-
richtung, Führung und Evidenthaltung von Boden-
dauerbeobachtungsflächen und sonstige fachliche An-
gelegenheiten des landwirtschaftlichen Bodenschutzes
mit Ausnahme des forstlichen Bodenschutzes; fachliche
Angelegenheiten des Pflanzenschutzes.

Abteilung Agrarwirtschaft: Fachliche Angelegen-
heiten der Landwirtschaft einschließlich des Förde-
rungswesens; fachliche Angelegenheiten des landwirt-
schaftlichen Siedlungs- und Bauwesens; Förderung ent-
siedlungsgefährdeter Gebiete; betriebswirtschaftliche
Begutachtung in Agrarverfahren und Raumordnungs-
angelegenheiten; fachliche Angelegenheiten der Alm-
und Weidewirtschaft; Führung des Agrarinformations-
systems einschließlich des Almbuches; geographisches
Informationssystem der Gruppe Agrar (TIRIS Agrar).

Sachgebiet Ländlicher Raum: Allgemeine Angele-
genheiten der Agrartechnik und der Agrarförderung
einschließlich der Koordination der Planung, Durch-
führung und Kontrolle aller von der EU mitfinanzier-
ten Maßnahmen auf den Gebieten der Land- und Forst-
wirtschaft, des Natur- und Umweltschutzes sowie der
Dorferneuerung; Landeskulturfonds; fachliche Angele-
genheiten der Güter- und Seilwege, der öffentlichen
Interessentenstraßen und der Elektrifizierung in länd-
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lichen Gebieten; Geschäftsstelle der Landeskommission
für private Elementarschäden; zentrales Rechnungs-
wesen der Gruppe Agrar; landwirtschaftliches Berichts-
wesen; Aufgaben der EU-Zahlstelle der Gruppe Agrar.

Abteilung Bodenordnung: Fachliche Angelegen-
heiten der agrarischen Operationen, soweit diese nicht
in den Aufgabenbereich einer anderen Abteilung der
Gruppe Agrar fallen; fachliche Angelegenheiten der
Baulandumlegung und der Grenzänderung; Geschäfts-
stelle für die Dorferneuerung; Vermessung für die
Gruppe Agrar; Förderung der Ortsbildpflege; Leitstelle
für die lokale Agenda 21; Mitwirkung des Landes Tirol
im Kuratorium „Schöneres Tirol“.

Abteilung Agrargemeinschaften: Rechtliche Ange-
legenheiten der agrargemeinschaftlichen Grundstücke
und der Agrargemeinschaften, insbesondere Regulie-
rungs- und Teilungsverfahren, Streitigkeiten aus dem
Mitgliedschaftsverhältnis, Teilwaldrechte; Aufsicht über
die Agrargemeinschaften einschließlich der Überwa-
chung der Haushaltsführung; Agrarbehörde in allen die
Agrargemeinschaften, agrargemeinschaftliche Grund-
stücke und Teilwälder betreffenden Angelegenheiten.

Abteilung Zusammenlegung, Bringung und Servi-
tuten: Rechtliche Angelegenheiten der Güter- und Seil-
wege, der Wald-, Weide- und Feldservituten (Agrarbe-
hörde); rechtliche Angelegenheiten des Almschutzes;
rechtliche Angelegenheiten der Grundzusammenle-
gung, der Flurbereinigung und des landwirtschaftlichen
Siedlungswesens (Agrarbehörde); rechtliche Angele-
genheiten der Baulandumlegung und Grenzänderung in
Gebieten, die in ein Verfahren zur Zusammenlegung
landwirtschaftlicher Grundstücke nach dem Tiroler
Flurverfassungslandesgesetz einbezogen sind; recht-
liche Angelegenheiten der agrarischen Marktordnung;
Grundverkehrsrecht; Höferecht.

GRUPPE FORST
Abteilung Forstorganisation: Innerorganisatori-

sche Angelegenheiten der Gruppe Forst; forstliche För-
derung einschließlich der Steuerung von Förderungs-
projekten; Holzwirtschaft; forstliche Aus- und Weiter-
bildung; Waldaufseherkurs; Waldpädagogik; Landes-
forstgärten.

Abteilung Forstplanung: Waldbau und Waldökolo-
gie; Forstbetriebseinrichtung; forstlicher Wegebau;
forstliche Betriebswirtschaft; Schutzwaldverbesserung;
Standort- und Waldbiotopkartierung; Waldfunktions-
detailplanung.

Abteilung Waldschutz: Allgemeine fachliche Ange-
legenheiten des Forstwesens; forstliche Fachgutachten;
Forstaufsicht; Forstschutz und Waldschadenserhebung;
forstlicher Bodenschutz; forstliche Raumplanung;

TIRIS Wald; Landschaftsdienst; fachliche Angelegen-
heiten der Luftgüteüberwachung.

GRUPPE GESUNDHEIT UND SOZIALES
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstal-

ten: Rechtliche Angelegenheiten des Gesundheitswe-
sens einschließlich des Gemeindesanitätsdienstes und
des Leichen- und Bestattungswesens, der natürlichen
Heilvorkommen und des Kurortewesens, der Lebens-
mittelkontrolle einschließlich des ökologischen Land-
baus, des medizinischen Strahlenschutzes und der Ge-
sundheitsberufe; allgemeine Angelegenheiten des Strah-
lenschutzes, soweit sie nicht in den Aufgabenbereich der
Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz fallen; Ar-
beitsrecht, soweit es sich nicht um land- und forstwirt-
schaftliche Arbeiter und Angestellte handelt; Sozialbe-
treuungsberufe; rechtliche Angelegenheiten der Kran-
kenanstalten einschließlich der Wirtschaftsaufsicht
nach dem Tiroler Krankenanstaltengesetz; Krankenan-
staltenplanung; Koordinationsstelle für Angelegenhei-
ten der TILAK; Geschäftsstelle für die Organe des Tiro-
ler Gesundheitsfonds; Geschäftsstelle für den Tiroler
Patientenentschädigungsfonds; Angelegenheiten der
Fachhochschule für Gesundheitsberufe.

Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge: Kranken-
und Unfallfürsorge für die in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis stehenden Landesbediensteten
einschließlich der Landeslehrer.

Abteilung Soziales: Mindestsicherung; Mindest-
sicherungsfonds; Unterstützung hilfsbedürftiger Tiro-
ler; Wohn- und Pflegeheime; Heimrecht; Rehabilitation
und Behindertenhilfe; regionale Beratungsstellen im
Behindertenbereich; Förderung sozialer Einrichtungen;
Qualitätsmanagement, Wirtschaft und Controlling im
Sozialbereich; Sozialplanung; Suchtmittelrecht und
Suchtkoordination; Tiroler Kriegsopfer- und Behinder-
tenfonds; Mobile Pflege- und Betreuungsdienste; So-
zial- und Gesundheitssprengel; Grundversorgung;
Flüchtlingskoordination; Sammlungswesen; Koordina-
tionsstelle für Angelegenheiten des Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,
BGBl. III Nr. 155/2008.

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe: Angelegenhei-
ten der Kinder- und Jugendhilfe; Aufgaben des Erhal-
ters der vom Land Tirol errichteten stationären Kinder-
und Jugendhilfeeinrichtungen; Zentrum für Hör- und
Sprachpädagogik Mils, Landessonderschule mit Inter-
nat Kramsach/Mariatal sowie Sonderpädagogisches
Zentrum für Kinder mit Blindheit oder Sehbehinderung.

Abteilung Landessanitätsdirektion: Fachliche An-
gelegenheiten des Gesundheitswesens und der Lebens-
mittelkontrolle; fachliche Belange der Mutter-Eltern-
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Beratung einschließlich des Kindergartenvorsorgepro-
gramms und Fragestellungen der Schulgesundheit; fach-
liche Belange der Gesundheits- und Krankenpflege;
fachliche, administrative und wirtschaftliche Belange
des Gesundheitspädagogischen Zentrums (GPZ); ar-
beitsmedizinische Belange der Landesbediensteten.

Abteilung Landesveterinärdirektion: Fachliche
Angelegenheiten des Veterinärwesens mit den Aufga-
bengebieten vorbeugende Maßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung und Verbesserung der Tiergesundheit, Tier-
seuchenbekämpfung, veterinärhygienische Belange von
Lebensmitteln tierischer Herkunft, Tierzucht, Tierver-
suche, Tierschutz, Tierkörper- und Schlachtabfallent-
sorgung, tierärztliches Arzneimittelwesen; Tierseu-
chenfonds.

Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz: Zivil-
schutz; zivile und wirtschaftliche Landesverteidigung;
Katastrophenschutz, Landeswarnzentrale, Lawinen-
warndienst; Lawinenkommissionen der Gemeinden;
Behörden- und Katastrophenfunk; Assistenzanforde-
rungen des Bundesheeres; fachliche und rechtliche
Angelegenheiten der Feuerpolizei und des Feuerwehr-
wesens, Landesfeuerwehrinspektor; Rettungswesen;
Flugrettung; Zivildienst; Wehrwesen; Strahlenschutz,
soweit es sich um Interventionsplanung sowie um Kon-
tamination bei radiologischen Notstandsituationen im
Sinne des Strahlenschutzgesetzes handelt.

GRUPPE UMWELT, 
RAUMORDNUNG UND VERKEHR

Abteilung Umweltschutz: Rechtliche und fachliche
Angelegenheiten des Umweltschutzes, des Natur-
schutzes einschließlich Naturschutzförderungen und
EU-kofinanzierte Maßnahmen in diesem Bereich, der
Abfallwirtschaft und der Luftreinhaltung mit Aus-
nahme der forstschädlichen Luftverunreinigungen, so-
weit diese nicht in den Aufgabenbereich einer anderen
Abteilung fallen; Umweltprüfung; Umweltinforma-
tion; Aufsicht über die Bergwacht; Bewilligung von
Werbeeinrichtungen; Angelegenheiten des Chemika-
lienrechts; Koordinierung und Beratung in Angelegen-
heiten des Umweltschutzes; sämtliche Rechtsverfahren
im Zusammenhang mit Abfallentsorgungsanlagen.

Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht: Was-
serrecht; Wasserbuch; Tiroler Kanalisationsgesetz; Ener-
giewesen, insbesondere Gaswirtschaftsrecht und Elek-
trizitätsrecht, soweit dieses nicht in den Aufgabenbereich
einer anderen Abteilung fällt; rechtliche Angelegenhei-
ten des Naturschutzes, soweit diese Trink- und Nutz-
wasserversorgungsanlagen, Abwasserentsorgungsanla-
gen, Beschneiungsanlagen, Materialentnahmen aus Ge-
wässern und Regulierungen an Grenzgewässern betref-
fen; rechtliche Angelegenheiten des Forstwesens.

Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht: Recht-
liche Angelegenheiten der örtlichen und der überört-
lichen Raumordnung, des Baurechtes, des Aufzugsge-
setzes, des Fernwärmewesens und der Fernwärmeför-
derung, der Baulandumlegung, des Stadt- und Orts-
bildschutzes und des Denkmalschutzes; Heizungs- und
Klimaanlagenrecht; Kanzleigeschäfte des Tiroler Bo-
denfonds.

Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstra-
tegie: Grundsatzfragen der Regionalpolitik, Erstellung
und Koordination der Durchführung regionalwirt-
schaftlicher Programme; in die Landeszuständigkeit fal-
lende Angelegenheiten der Verwaltung von EU-Regio-
nalförderungsprogrammen, soweit sie nicht ausdrück-
lich anderen Abteilungen übertragen werden; Koordina-
tionsstelle für Einrichtungen des Regionalmanagements;
Kanzleigeschäfte der Raumordnungsorgane; Nachhal-
tigkeitskoordination; Geschäftsstelle des Zukunftsrates.

Sachgebiet Raumordnung: Fachliche Angelegenhei-
ten der örtlichen und der überörtlichen Raumordnung
einschließlich der Grundlagenarbeiten; Parteistellung
des Landes Tirol nach dem Mineralrohstoffgesetz. 

Sachgebiet Landesstatistik und TIRIS: Tiroler Raum-
ordnungs-Informationssystem TIRIS, soweit es nicht
in den Aufgabenbereich anderer Abteilungen fällt; Lan-
desstatistik.

Abteilung Verkehrsrecht: Rechtliche und fachliche
Angelegenheiten des Kraftfahr-, Schifffahrts- und Luft-
fahrtwesens sowie der Straßenpolizei; rechtliche Ange-
legenheiten des Straßenwesens; Rechtshilfe für auslän-
dische Behörden; rechtliche Angelegenheiten des schie-
nengebundenen Eisenbahnwesens; Kraftfahrlinien.

Sachgebiet Seilbahnrecht: Rechtliche Angelegenhei-
ten des Seilbahnwesens.

GRUPPE BILDUNG, 
KULTUR UND SPORT

Abteilung Bildung: Äußere Organisation der öf-
fentlichen Pflichtschulen; Dienstrecht und Personal-
vertretungsrecht der Landeslehrer und Landesvertrags-
lehrer einschließlich der land- und forstwirtschaftlichen
Landeslehrer sowie der Bediensteten am Tiroler Lan-
deskonservatorium und an Landesmusikschulen; Kin-
dergärten, Horte und Kinderkrippen; Zusammenset-
zung des Kollegiums des Landesschulrates für Tirol;
rechtliche Angelegenheiten der Erwachsenenbildung;
Universitätsangelegenheiten einschließlich der Privat-
universitäten und Fachhochschulen mit Ausnahme der
Fachhochschule für Gesundheitsberufe; Fonds zur
Förderung der Wissenschaft; Landesmusikschulen.

Abteilung Kultur: Förderung von Kultur, Kunst und
Wissenschaft; Tiroler Kunstkataster; fachliche Angele-
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genheiten der Erwachsenenbildung; Förderung der Er-
wachsenenbildung und des Büchereiwesens; Förderung
des Tiroler Schützenwesens; Stipendienangelegenhei-
ten; Kanzleigeschäfte des Kuratoriums der Landesge-
dächtnisstiftung; Aufgaben des Schulerhalters des Tiro-
ler Landeskonservatoriums; Tiroler Bildungsinstitut;
Aufgaben des Erhalters des Betriebes gewerblicher Art
Galerie im Taxispalais.

Abteilung Tiroler Landesarchiv: Verwahrung und
Erschließung der im Tiroler Landesarchiv vereinigten
Archive (Zentralarchiv für Tirol); Registratur des Amtes
der Landesregierung; einschlägige Hilfeleistung für
Behörden, Wissenschaft und Bürger; Ordnungs- und
Erschließungsarbeiten für Tiroler Kleinarchive; landes-
und ortsgeschichtliche Forschung; Gemeindeheraldik;
Landesevidenzstelle zur Verwahrung des Datenmate-
rials über Tiroler Militärangehörige (erster und zweiter
Weltkrieg).

Abteilung Sport: Sportangelegenheiten; Förderwe-
sen im Bereich des Sports; fachliche Angelegenheiten
des Schischul- und Schibegleiterwesens, des Bergsport-
führerwesens und des Sports; Prüfungskommissionen
auf dem Gebiet des Schischul- und Schibegleiterwesens
und des Bergsportführerwesens; Beratung und Beurtei-
lung von Sportanlagen (Gütesiegel); Geschäftsstelle des
Landessportrates.

Abteilung JUFF: Förderung der Anliegen der Ju-
gend, Familien, Frauen und Senioren, soweit sie nicht in
den Aufgabenbereich einer anderen Abteilung fallen;
Mitarbeit im Verein Generationen und Gesellschaft;
Angelegenheiten der Gleichbehandlung und der Anti-
diskriminierung; Geschäftsstelle der Gleichbehand-
lungskommissionen und der Gleichbehandlungs- und
Antidiskriminierungsbeauftragten nach dem Landes-
Gleichbehandlungsgesetz 2005, dem Tiroler Landesleh-
rer-Diensthoheitsgesetz 1998 und dem Tiroler Antidis-
kriminierungsgesetz 2005; Koordinationsstelle für die
Integration von Migranten; Geschäftsstelle für den In-
tegrationsbeirat; Koordinierung und Controlling für
Gender-Mainstreaming.

Abteilung Staatsbürgerschaft: Staatsbürgerschafts-
angelegenheiten; Personenstandswesen; Beglaubigung;
Kultusangelegenheiten; Fremdenrecht (Niederlassungs-
und Aufenthaltsrecht); gemeinnützige Stiftungen und
Fonds.

GRUPPE WIRTSCHAFT, 
GEMEINDEN UND FINANZEN

Abteilung Gemeinden: Gemeindeangelegenheiten,
insbesondere organisatorische und finanzielle Angele-
genheiten, Dienst- und Personalvertretungsrecht der
Bediensteten der Gemeinden und Gemeindeverbände
einschließlich Pensionsfonds für Sprengelärzte; Daten-

schutz hinsichtlich der Gemeinden und Gemeindever-
bände; Wirtschaftsaufsicht über die Gemeinden und
Gemeindeverbände einschließlich der Bezirkskranken-
häuser; Veranstaltungs- und Glücksspielwesen; Angele-
genheiten der Landespolizei (Sicherheits- und Sittlich-
keitspolizei); rechtliche Angelegenheiten des Jugend-
schutzes; Förderung von Investitionen in öffentlichen
Krankenhäusern mit Ausnahme der Landeskranken-
häuser; Reklamationsverfahren nach dem Meldegesetz.

Abteilung Finanzen: Angelegenheiten des Steuer-
wesens; Abgaben und Gebühren; Wahlkostenersätze;
Aufsicht über Unternehmen und Anstalten des Landes,
soweit sie nicht in den Aufgabenbereich einer anderen
Abteilung fallen; Leistungs- und Lieferverträge mit be-
sonderen budgetären Auswirkungen; Angelegenheiten
des Finanzausgleiches und des Konsultationsmecha-
nismus; Flexibilisierungsklausel; Beteiligungen und
Mitgliedschaften des Landes Tirol; Koordination der
Darstellung von finanziellen Auswirkungen bei Rege-
lungsvorhaben des Landes; Aufsicht über den Tiroler
Tourismusförderungsfonds, den Tiroler Gesundheits-
fonds und den Tiroler Patientenentschädigungsfonds;
Kanzleigeschäfte des Tiroler Landes-Koordinationsko-
mitees.

Sachgebiet Budgetwesen: Landesfinanzplanung, Er-
stellung und Vollzug des Landesvoranschlages; Finanz-,
Schulden- und Risikomanagement, Liquiditätssteue-
rung; Landesrechnungsabschluss.

Abteilung Wirtschaft und Arbeit: Koordination von
Wirtschafts- und Arbeitsmarktfragen; Wirtschafts- und
Arbeitsmarktangelegenheiten, soweit sie nicht in den
Aufgabenbereich einer anderen Organisationseinheit
fallen; Umsetzung und Weiterentwicklung des Wirt-
schaftsleitbildes; Geschäftsführung für den Koopera-
tionsbeirat; Angelegenheiten der Tiroler Zukunftsstif-
tung und der Tiroler Arbeitsmarkt GmbH; Breitband-
ausbau und Technologieförderung.

Sachgebiet Arbeitsmarktförderung: Arbeitnehmer-
und Arbeitsmarktförderung.

Sachgebiet Wirtschaftsförderung: Wirtschaftsförde-
rungsprogramm; Infrastrukturförderungsprogramm;
Geschäftsstelle des Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds
(TWFF).

Sachgebiet Gewerberecht: Rechtliche Angelegenhei-
ten des Gewerbes und der Industrie (Berufs- und Be-
triebsanlagenrecht), der Bäderhygiene, des Bergwesens,
der Berufsausbildung, des (Dampf-)Kesselwesens, des
Eich-, Vermessungs- und Punzierungswesens, des Emis-
sionshandels, des Gelegenheitsverkehrs und der Güter-
beförderung, des Industrieunfallwesens, der IPPC-An-
lagen, des Konsumentenschutzes (insbesondere Pro-
duktsicherheits-, Preis- und Qualitätsklassenrecht), der
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Öffnungszeiten, der Sportwetten, der Umweltinspek-
tion, des Umweltmanagements für Betriebsanlagen, der
Ziviltechniker und der Wirtschaftstreuhänder.

Abteilung Tourismus: Angelegenheiten des Tiroler
Tourismusgesetzes; rechtliche Angelegenheiten des
Schischul- und Schibegleiterwesens und des Bergsport-
führerwesens, des Sports, der Privatzimmervermietung,
des Campingwesens und der Tourismusstatistik; Auf-
enthaltsabgabe; Geschäftsstelle der Pisten- und Loi-
penschiedskommission; Geschäftsstelle des Tiroler
Tourismusförderungsfonds.

Abteilung Wohnbauförderung: Angelegenheiten
der Förderung des Wohnbaus und der Wohnhaussanie-
rung; Mietzins- und Annuitätenbeihilfen.

GRUPPE BAU UND TECHNIK
Abteilung Allgemeine Bauangelegenheiten: All-

gemeine Angelegenheiten der Gruppe Bau und Technik,
insbesondere Personalverwaltung, Buchhaltung, Kanz-
leiangelegenheiten; fachliche Angelegenheiten der Zivil-
techniker; fachliche Angelegenheiten der Baupolizei und
der Baustoffzulassung; Landesgeologie; Liegenschafts-
bewertungen; chemisch-physikalische Laboruntersu-
chungen einschließlich der Vergabe solcher Arbeiten;
chemisch-physikalische Untersuchungen von Wasser
(Grund-, Oberflächen- und Trinkwasser, Abwässer);
chemisch-physikalische Untersuchungen und Bewertun-
gen bei Boden, Luft, Abfall und gewerblichen Verfahren;
Transport gefährlicher Güter; fachliche Angelegenheiten
des Chemikalienrechtes; Untersuchungstätigkeit in den
Angelegenheiten der Landwirtschaft.

Sachgebiet Fahrzeug- und Maschinenlogistik: Lan-
deskraftwagenverwaltung; Anschaffung, Bereitstellung
und Reparaturabwicklung von Fahrzeugen und Maschi-
nen; Werkstätten zur Instandhaltung von Fahrzeugen
und Maschinen des Landes Tirol; zivilrechtliche Ange-
legenheiten der Straßenerhaltung und Schadensabwick-
lungen aus Verkehrsunfällen mit landeseigenen Fahr-
zeugen, jeweils mit Ausnahme der Vertretung in Ge-
richtsverfahren.

Abteilung Verkehr und Straße: Bau von Landes-
straßen; Straßenverwaltung.

Sachgebiet Verkehrsplanung: Verkehrsplanung; fach-
liche Angelegenheiten des schienengebundenen Eisen-
bahnwesens; Angelegenheiten des öffentlichen Ver-
kehrs und des grenzüberschreitenden Verkehrs; Ver-
kehrsmanagement-Telematik; Verkehrsdatenerfassung.

Sachgebiet Straßenerhaltung: Erhaltung von Landes-
straßen; Straßenlabor.

Sachgebiet Brücken- und Tunnelbau: Bau- und Er-
haltung von Brücken, Tunnels und Galerien für Lan-
desstraßen.

Abteilung Hochbau: Planung und Ausführung, bau-
liche Änderungen sowie Instandhaltung und Ausstat-
tung von Gebäuden, über die das Land Tirol verfügt;
sonstige bauliche Maßnahmen an Liegenschaften; fach-
liche Angelegenheiten des Bedienstetenschutzes (sicher-
heitstechnische Betreuung).

Abteilung Emissionen Sicherheitstechnik Anla-
gen: Sachverständigentätigkeit und fachliche Angele-
genheiten auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Ener-
giewirtschaft, der Seilbahntechnik, des Maschinenbaus,
der Verfahrens- und Umwelttechnik im Umfang der Be-
gutachtung der maschinentechnischen Sicherheit und
der Emissionen von Luftschadstoffen; Schall- und Er-
schütterungsschutz; Umgebungslärmkartierung und
Fluglärmmessung.

Abteilung Geoinformation: Fachliche Angelegen-
heiten des Vermessungswesens, Globales Positionie-
rungssystem (GPS), EDV-Angelegenheiten und Geo-
graphisches Informationssystem (GIS) der Gruppe Bau
und Technik; Führung des Emissionskatasters; Liegen-
schaftsverwaltung hinsichtlich der Landesstraßen; Ver-
waltung des öffentlichen Wassergutes.

Abteilung Wasserwirtschaft: Wasserwirtschaftliche
Planung, wasserwirtschaftliche Koordination, Gewässer-
entwicklung; Hochwasserdokumentation; Geschäftsab-
wicklung des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes;
wasserbezogenes Berichtswesen und Informationssys-
teme, Risikokommunikation; Wasserversorgung, Ab-
wasserentsorgung, Kläranlagenüberwachung; Grund-
wasserbewirtschaftung, landeskultureller Wasserbau.

Sachgebiet Schutzwasserwirtschaft und Gewässerö-
kologie: Hochwasserschutz und Hochwasserrückhalt,
Wasser- und Flussbautechnik, Bundeswasserbauverwal-
tung; Wasserkraftangelegenheiten, Gewässer- und Tal-
sperrenaufsicht; Landeslimnologie.

Sachgebiet Hydrographie und Hydrologie: Erhebung
des Wasserkreislaufes; Hochwasserprognose, Hoch-
wassernachrichtendienst.

§ 2

(1) Folgende Außenstelle der Abteilung Umwelt-
schutz wird gebildet:

Nationalpark Hohe Tauern: Aufgaben der National-
parkverwaltung.

(2) Folgende Außenstellen der Abteilungen Agrar-
wirtschaft und Bodenordnung sowie des Sachgebietes
Ländlicher Raum werden gebildet und zu einer Dienst-
stelle zusammengefasst:

Agrar Lienz: Allgemeine Angelegenheiten der Agrar-
technik; fachliche Angelegenheiten der Güter- und Seil-
wege, der öffentlichen Interessentenstraßen, der Elek-
trifizierung, des landwirtschaftlichen Siedlungs- und
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Bauwesens, der Förderung entsiedlungsgefährdeter Ge-
biete, der agrarischen Operationen, der Baulandumle-
gung und Grenzänderung, der Dorferneuerung, der
Alm- und Weidewirtschaft und der Führung des Alm-
buches für den Bezirk Lienz; Überwachung der Agrar-
gemeinschaften für den Bezirk Lienz; Agrartechnischer
Bauhof Lienz.

(3) Folgende Außenstellen der Abteilungen Allge-
meine Bauangelegenheiten, Verkehr und Straße, Hoch-
bau, Geoinformation und Wasserwirtschaft sowie der
Sachgebiete Fahrzeug- und Maschinenlogistik, Stra-
ßenerhaltung, Brücken- und Tunnelbau, Schutzwasser-
wirtschaft und Gewässerökologie sowie Hydrographie
und Hydrologie werden gebildet und zu einer Dienst-
stelle zusammengefasst:

Baubezirksamt Imst: für die politischen Bezirke Imst
und Landeck: Landesstraßenverwaltung; bauliche In-
standhaltung von Gebäuden, über die das Land Tirol
verfügt; Bundeswasserbauverwaltung, Schutzwasser-
wirtschaft, Verwaltung des öffentlichen Wassergutes,
Gewässeraufsicht; Siedlungswasserwirtschaft (Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung, Kläranlagenüberwa-
chung, Grundwasserbewirtschaftung); landeskultureller
Wasserbau (Entwässerung, Bewässerung, Rutschungs-
verbauung).

Baubezirksamt Innsbruck: für die politischen Bezir-
ke Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land und Schwaz: Lan-
desstraßenverwaltung; Bundeswasserbauverwaltung,
Schutzwasserwirtschaft, Verwaltung des öffentlichen
Wassergutes, Gewässeraufsicht; Siedlungswasserwirt-
schaft (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Klär-
anlagenüberwachung, Grundwasserbewirtschaftung);
landeskultureller Wasserbau (Entwässerung, Bewässe-
rung, Rutschungsverbauung).

Baubezirksamt Kufstein: für die politischen Bezirke
Kufstein und Kitzbühel: Landesstraßenverwaltung; bau-
liche Instandhaltung von Gebäuden, über die das Land
Tirol verfügt; Bundeswasserbauverwaltung, Schutz-
wasserwirtschaft, Verwaltung des öffentlichen Wasser-
gutes, Gewässeraufsicht; Siedlungswasserwirtschaft
(Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Kläranlagen-
überwachung, Grundwasserbewirtschaftung); landes-
kultureller Wasserbau (Entwässerung, Bewässerung,
Rutschungsverbauung).

Baubezirksamt Lienz: für den politischen Bezirk
Lienz: Landesstraßenverwaltung; bauliche Instandhal-
tung von Gebäuden, über die das Land Tirol verfügt;
Bundeswasserbauverwaltung, Schutzwasserwirtschaft,
Verwaltung des öffentlichen Wassergutes, Gewässerauf-
sicht; Siedlungswasserwirtschaft (Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung, Kläranlagenüberwachung, Grund-
wasserbewirtschaftung); landeskultureller Wasserbau
(Entwässerung, Bewässerung, Rutschungsverbauung).

Baubezirksamt Reutte: für den politischen Bezirk
Reutte: Landesstraßenverwaltung; bauliche Instandhal-
tung von Gebäuden, über die das Land Tirol verfügt;
Bundeswasserbauverwaltung, Schutzwasserwirtschaft,
Verwaltung des öffentlichen Wassergutes, Gewässerauf-
sicht; Siedlungswasserwirtschaft (Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung, Kläranlagenüberwachung, Grund-
wasserbewirtschaftung); landeskultureller Wasserbau
(Entwässerung, Bewässerung, Rutschungsverbauung).

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ge-

schäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregie-
rung, LGBl. Nr. 112/2005, zuletzt geändert durch die
Verordnung LGBl. Nr. 87/2012, außer Kraft.
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